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 Auch bei corona-bedingter Schließung ist Miete 
geschuldet!

– LG Frankfurt/Main, Urteil vom 2. Oktober 2020, Az.: 2-15 O 23/20 (noch nicht rechtskräftig)
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 Auch bei corona-bedingter 
Schließung ist Miete geschuldet!
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 2. Oktober 2020, 
Az.: 2-15 O 23/20 (noch nicht rechtskräftig) 

Staatlich verordnete Schließungen wegen COVID-

19 führen weder zu einem Mietmangel noch zu Un-

möglichkeit. Zudem lassen sie auch die Geschäfts-

grundlage nicht entfallen. 
Die Klägerin vermietet an die internati-

onal tätige Beklagte Gewerberäume in Frankfurt 
am Main zur Nutzung als Verkaufs- und Lager-
räume eines Einzelhandelsgeschäfts. Zur Eindäm-
mung der COVID-19-Pandemie hat das Land Hes-
sen die Schließung sämtlicher Einzelhandelsver-
kaufsstätten im Zeitraum vom 18. März bis zum 
20. April 2020 angeordnet. Infolge der angeordne-
ten Schließung des Betriebes musste die Beklagte 
erhebliche Umsatzrückgänge im März und April 
verzeichnen. Die Beklagte entrichtete daraufhin 
die Miete für den Monat April nicht.  

Die Beklagte führt im Zuge des Rechts-
streits aus, im Monat April nicht zur Zahlung ver-
pflichtet zu sein. Zudem erklärt sie die Aufrech-
nung mit der für den Monat März zu viel entrichte-
ten Miete, da aufgrund der staatlich angeordneten 
Schließung der Geschäftsbetrieb lediglich an 14 
von insgesamt 31 Tagen möglich gewesen sei. 

Ohne Erfolg! Zur Begründung führt das 
Landgericht aus, dass Gebrauchsbeeinträchtigun-
gen durch hoheitliche Maßnahmen nur den ge-
schäftlichen Erfolg des Mieters betreffen. Solange 
seitens des Vermieters die vertraglich vorgesehene 
Nutzung ermöglicht wird, trägt der Mieter das Ver-
wendungsrisiko, mit dem Mietobjekt Gewinne er-
wirtschaften zu können, allein. Hoheitliche Maß-
nahmen knüpfen nicht unmittelbar an die konkrete 

Beschaffenheit der Mietsache an, sodass kein 
Sachmangel vorliegt. 

Darüber hinaus liegt auch keine Un-
möglichkeit im Sinne des Gesetzes vor, solange der 
Mieter selbst das Verwendungsrisiko trägt. Das 
Landgericht Frankfurt verneint zudem eine Anpas-
sung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage ge-
mäß § 313 BGB, da nach Ansicht des Gerichts 
durch die zeitlich befristete Schließung keine exis-
tenziell unzumutbare Situation begründet wird. 
Sofern für den Mieter die Möglichkeit besteht, 
durch Kurzarbeit oder staatliche Hilfe Einsparun-
gen vorzunehmen, ist die Schließung nicht als exis-
tenziell anzusehen. Des Weiteren war die Schlie-
ßung auf einen eng umrissenen Zeitraum – etwa 
ein Monat – beschränkt. Nach diesem Zeitraum 
konnte der Mieter seine Geschäftstätigkeit wieder 
aufnehmen. 

Fazit:

Das Urteil zeigt, dass der Gesetzgeber mit der 

Möglichkeit der Kurzarbeit und der Inanspruch-

nahme staatlicher Hilfen eine abschließende Re-

gelung getroffen hat, die zugleich eine Sperrwir-

kung im Hinblick auf eine Anpassung nach § 313 

BGB entfaltet. Im Hinblick auf dennoch zwischen 

den Mietparteien vereinbarte Erleichterungen und 

sonstige Abweichungen vom Mietvertrag ist drin-

gend auf die Einhaltung der Schriftform, d.h. im 

Zweifel den Abschluss eines Nachtrages zum 

Mietvertrag zu achten. 
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